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Das Material "Edelstahl 1.4301 / AISI 304" wurde von der GALAB Labaratories GmbH nach den technischen Regeln
"Metals and alloys used in food contact materials and articles" (Europarat- EDQM) geprüft.

Verfahren: Migration mit Zitronensäure (5g/L). DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Das Material wurde mit 25 ml Simulanzlösung in Kontakt gebracht und bei 100°C für je 2 Stunden inkubiert,
berichtet wurde nur der 3. Kontakt.

Die Migrationswerte liegen deutlich unter den technisch vermeidbaren Werten gemäß Richtlinien des Europarats
(Policy Statement 2002).

Das Material wurde nach den Anforderungen der "Europarat Resolution C;/RES(2013)9 für Metalle und Legierungen
für den Lebensmittelkontakt" geprüft und ist für den kurzzeitigen Mehrfachkontakt mit heißen, fettigen
Lebensmitteln sowie den Kontakt mit wässrigen und sauren Lebensmitteln geeignet.

Dieses Produkt entspricht folgenden gesetzlichen Anforderungen:
- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 – Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 – Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die von der ECHA klassifizierten Stoffe (SVHC-Kandidatenliste) sind laut unserer Lieferanten zurzeit nicht in dem
Produkt enthalten. Die Liste wird den Vorgaben entsprechend überwacht, um bei Änderungen den nötigen
Informationsfluss zu gewährleisten.

Diese Konformitätserklärung ist anwendbar im Rahmen von Zertifizierungen wie:
- IFS Food
- FSSC 22000
- ISO 22000
- BRC Global Standard for Food Safety

Bernhard Funke
Geschäftsführer

Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg

Die Abgabe der Konformitätserklärung erfolgt im Rahmen unseres mit Ihnen bestehenden Vertrages. Eine Haftungserweiterung wird hierdurch
nicht begründet. Der Kunde ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der gelieferten Produkte durch
dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Mit diesen Angaben verlieren frühere Angaben ihre Gültigkeit.


